
Busverleihbedingungen BDKJ Mainz Süd und KJB Rheinhessen Busse 
  
 
Im Vorfeld 

1. Für alle Fahrten muss eine   KFZ Tagesversicherung PKW   bei Ecclesia 

(www.ecclesia.de) oder beim Jugendhaus Düsseldorf (www.jhdversicherungen.de) 
abgeschlossen werden. Dies gilt nicht für Gruppen, die einer Kirchengemeinde des 
Bistums Mainz (ausgenommen sind Verbände) angehören.  
Im Falle von schuldhaft verursachten Schäden geht die Selbstbeteiligung zu Lasten des Entleihers.  
(Angaben für die KFZ-Tagesversicherung: Kennzeichen: MZ-KJ-7203 (Erstzulassung: 14.06.2017) 
bzw. MZ-KJ-145 (Erstzulassung: 18.11.2020, Halter: Bischöfliches Ordinariat) 
Achtung: Der Bus ist für jeden Tag zu versichern; das heißt auch für den Tag der Abholung und 
Rückgabe! 

2. Erst mit der Rücksendung des unterschriebenen Vertrags, kommt ein Verleih zustande.  
3. Bei kurzfristiger Absage des Fahrzeugs (weniger als 2 Wochen) wird eine Ausfallgebühr von 10,00 € 

pro Buchungstag erhoben. 
 
Kosten 
4. An Verleihkosten berechnen wir:  für kirchliche Gruppen:  

die ersten 1000 km      0,25 € pro Kilometer  
darüber hinaus       0,20 € pro Kilometer  
Tagespauschale   5,00 € pro Tag 

           für alle übrigen Gruppen:  

die ersten 1000 km      0,35 € pro Kilometer  
darüber hinaus  
Tagespauschale  

    0,30 € pro Kilometer  
7,00 € pro Tag 

       
5. Die Spritkosten (Diesel) müssen vom Entleiher selbst getragen werden, d.h. das Fahrzeug wird 

vollgetankt zur Verfügung gestellt und ist vollgetankt wieder abzugeben. Bei Verstößen werden die 
Fahrt zur nächsten Tankstelle und die Tankrechnung berechnet. Wird das Auto, trotz Regelung nicht 
vollgetankt zurückgebracht, wird neben der Tankrechnung zusätzlich 15,00 € berechnet. 

6. Eine Putzpauschale von 60,00 € fällt an, wenn der Bus innen und/oder außen nicht ordnungsgemäß 

gereinigt ist.  
 
Abholung 

7. Bei Abholung ist der gültige Führerschein vorzulegen. Eine Kopie des Führerscheins wird zu unserer 
Sicherheit im KJB hinterlegt. Der/die Fahrer*in haftet für sämtliche Verstöße gegen die 
Busverleihordnung.   

8. Nur Personen, die zwei Jahre Fahrpraxis nachweisen können und mindestens 21 Jahre sind, sind 
berechtigt den Bus zu fahren. Diese müssen auch in die Versicherungsunterlagen der 
Tagesversicherung (siehe unten) eingetragen werden.  

9. Fahrzeug, KFZ-Schein und Schlüssel sind im KJB abzuholen. Vor Fahrtantritt hat sich der Entleiher 
vom ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeuges zu überzeugen, und evtl. Schäden mitzuteilen. Die 
Mitteilungspflicht gilt auch für Schäden, die während der Fahrt entstehen.  

  
Regeln und Rückgabe 

10. Das Fahrzeug wird nur zur Personenbeförderung zur Verfügung gestellt. Bei Verstößen entfällt der 
Versicherungsschutz. Schäden durch Materialtransport müssen vom Entleiher getragen werden.  

11. Das Fahrzeug darf nicht weiterverliehen werden.  
12. Fahrzeug, KFZ-Schein und Schlüssel sind im KJB abzugeben. Eventuell entstandene Schäden fallen 

unter die Mitteilungspflicht und müssen gemeldet werden.   
13. Für Schäden, die die entleihende Gruppe verursacht, haftet der*die Entleiher*in. Während des 

Entleihzeitraums auftretende Schäden sind unverzüglich dem Katholischen Jugendbüro Rheinhessen 
(kjb-rheinhessen@bistum-mainz.de) zu melden. Schadensmeldungen dürfen nur über das KJB bei der 
Versicherung eingereicht werden. Im Schadensfall trägt der*die Entleiher*in die vollen Kosten.   

14. Das Fahrtenbuch ist auszufüllen und unterschrieben dem KJB bei Abgabe zu übergeben. Bei 
Verkehrsverstößen, die zur Anzeige kommen, wird der Name des/der Fahrer*in an die 
Ermittlungsbehörden gemeldet.  

15. Sollte die „Adblue“- Leuchte aufleuchten, muss bei der Rückgabe darauf hingewiesen werden. I.d.R. 
muss „Adblue“ nicht vom Mieter aufgefüllt werden. Falls Adblue doch aufgefüllt werden muss, dies 
NIEMALS in den Tank füllen, sondern in die beschriftete Öffnung. Ansonsten kann es zu einem 
Maschinenschaden kommen. Unbedingt in die richtige Einfüllöffnung geben und Kassenzettel 
aufheben für die Rückerstattung durch das KJB. 



  
16. Wir weisen darauf hin, dass seit dem 01.04.1993 eine Kindersitzpflicht besteht. Wir können leider 

keine Kindersitze zur Verfügung stellen.    
17. Schneeketten für den Bus, können gegen eine Gebühr von 10,- Euro (nur bei Benutzung) bei uns 

ausgeliehen werden.   
 
  
Hinweise:  
- Der Bus fährt mit DIESEL  

- Eine Anhängerkupplung ist vorhanden.  Beachtet die Anhängerführerscheinerlaubnis!   

  


